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Abréviations

SNB Schweizerische Nationalbank
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

BNS Banque nationale suisse
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
BRI Banque des règlements internationaux
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Chronique générale

Economie

Politique économique

Droit des sociétés

Der Swissair-Konkurs 2001 hatte einen Reigen parlamentarischer Vorstösse initiiert, die
eine transparentere und ausgewogenere Gestaltung des Aktien- und
Rechnungslegungsrechts forderten. 2005 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung
zur Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts. In der Folge wurde der
Entscheidungsprozess rund um die Vorlage von weiteren wirtschaftspolitischen Krisen
eingeholt. Insbesondere die von den USA ausgehende Subprime-Krise, die global
zahlreiche Kreditinstitute, darunter die UBS, in existenzielle Nöte gebracht und weltweit
eine tiefe Rezession ausgelöst hatte, zwang die meisten Industriestaaten zur
Ausrichtung grosser staatlicher Rettungspakete zugunsten der Banken und zu weiteren
volkswirtschaftlichen Stützungsmassnahmen. Auch moderate politische Stimmen
begannen auf den Widerspruch hinzuweisen, der sich zwischen einer kurzfristig
ausgelegten, wenig nachhaltigen Abschöpfung der Profite durch die Akteure in einem
deregulierten Markt und der volkswirtschaftlichen Auffangverantwortung des Staates im
Schadensfall geöffnet hatte. Unter dem Schlagwort volkswirtschaftlich untragbarer,
asymmetrische Systemanreize gelangte das Thema in den Fokus der politischen
Debatte.

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.2010
SUZANNE SCHÄR

Crédit et monnaie

Banques

Von der Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt war auch die schweizerische
Grossbank UBS massiv betroffen. Zum Verhängnis wurde ihr ein übergrosses
Engagement im hochriskanten Markt mit bonitätsmässig schlecht abgesicherten
Immobilienhypotheken in den USA (so genannter Subprime-Markt). Im dritten
Jahresquartal musste die UBS rund 5 Mia Fr. abschreiben und einen Verlust von rund
700 Mio Fr. ausweisen. Im Dezember gab sie bekannt, dass sie im vierten Quartal
nochmals 11 Mia Fr. habe abschreiben müssen. Die andere schweizerische Grossbank,
die CS, sah sich zwar auch zur Abschreibung von einigen Milliarden gezwungen, war
aber insgesamt von der Krise weniger betroffen. Im Nationalrat versuchte die Linke in
der Dezembersession vergeblich, aus diesem Anlass eine Diskussion über die Rolle der
Banken in der schweizerischen Volkswirtschaft und über die Notwendigkeit strenger
Regeln und Kontrollen für den Finanzmarkt auf die Traktandenliste zu setzen. Ihr
Wunsch nach der dringlichen Behandlung einer Interpellation der SP-Fraktion fand
keine Mehrheit. Immerhin kam die internationale Bankenkrise im Nationalrat in der
Fragestunde vom 17. Dezember doch noch zur Sprache. 1

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.12.2007
HANS HIRTER

Von der Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt und den daraus entstandenen
Erschütterungen der Finanzmärkte waren alle international tätigen Schweizer Banken,
insbesondere aber die Grossbank UBS massiv betroffen. Der Verlust im Geschäftsjahr
2007 hatte 4,4 Mia Fr. betragen und stieg im ersten Quartal 2008 auf 11,5 Mia Fr. Bei
ihren Wertpapierbeständen, namentlich bei Titeln aus dem US-Hypothekengeschäft,
musste die UBS bis Januar 2008 rund 21 Mia Fr. und nach dem ersten Quartal nochmals
19 Mia Fr. abschreiben. Die andere Grossbank, die CS, hatte 2007 mit einem
Konzerngewinn von 8,5 Mia Fr. abgeschlossen, musste dann aber 2008 auch erhebliche
Wertberichtigungen vornehmen. 2

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.01.2008
HANS HIRTER

Der Bundesrat und die Bankenvertreter wiesen zuerst lange Zeit auf die gesunde
Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre ausreichende Kapitaldecke hin.
Die Nationalbank ihrerseits half, wie andere Notenbanken auch, mit Liquiditätsspritzen
für die Geschäftsbanken aus. Wie viele andere Staaten, deren Immobilienmärkte
ebenfalls gesund finanziert waren, ergriffen die schweizerischen Behörden bis in den
Herbst hinein keine besonderen Massnahmen zur Stützung der Banken. Mitte
September, nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers und
dem massiven Kurssturz an den Aktienbörsen, verstärkte die Nationalbank ihre

DÉBAT PUBLIC
DATE: 02.10.2008
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Bemühungen zur Sicherung der Liquidität der Geschäftsbanken. Gleichzeitig häuften
sich die Forderungen, namentlich der politischen Linken, nach staatlichen
Interventionen. Aber auch nachdem die EU-Staaten den Einlegerschutz für Bankkunden
massiv verbessert hatten, sah der Bundesrat noch keinen Anlass zum Handeln. Er
kündigte allerdings an, dass er diverse Massnahmen vorbereitet habe und sie wenn
nötig auch beschliessen werde. Wirtschaftsministerin Leuthard versicherte, dass man
eine Grossbank wie die UBS nicht werde untergehen lassen. An ihrer
ausserordentlichen Generalversammlung anfangs Oktober erweckte die UBS den
Eindruck, dass „das Schlimmste überstanden“ sei. 3

Die Unruhe rund um den Finanzplatz Schweiz belebte den Ratsbetrieb auch ausserhalb
der Staatsvertragsfrage und des bundesrätlichen Ansinnens, das Parlament über den
Planungsbeschluss in die Pflicht zu nehmen und der Finanzplatzdebatte eine
strategische Richtung zu geben. Der bunte Strauss an Vorstössen, deren Beratung im
Berichtsjahr noch ausstand, lässt sich thematisch zu vier Gruppen zusammenfassen.
Zwei Vorlagen zielten erstens auf die Aufgaben der Finma als Aufsichts- und
Regulierungsbehörde. Zur Senkung des von den grossen Finanzinstituten ausgehenden
Systemrisikos wurden zweitens Massnahmen wie eine Vergütungsobergrenze für Kader
von Banken, die staatliche Unterstützung erhielten, eine obligatorische
Finanzrisikoversicherung für Banken und Versicherungen oder die Auferlegung der
Kosten für Amtshilfeverfahren, wahlweise auf die verursachenden Firmen oder die
verantwortlichen strategischen und operativen Kader vorgeschlagen. Unzufrieden mit
den bisher ergriffenen Massnahmen zur Stabilisierung des Finanzplatzes
(Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard in der Form einer
Abgeltungssteuer), lancierte das linke Lager drittens diverse Vorstösse, über die der
Bund zu einer sogenannten Weissgeld- oder Qualitätsstrategie und damit zur Abkehr
vom fiskalischen Bankgeheimnis verpflichtet werden sollte. Aus der SVP-Fraktion
schliesslich stammten Motionen, welche die Angriffe auf das Bankgeheimnis über eine
enge Auslegung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz oder mit der
Androhung von Wirtschaftssanktionen zu parieren suchen. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.12.2010
SUZANNE SCHÄR

Der Staatsvertrag in Sachen DBA/UBS regelte zwar nur den Einzelfall UBS, sah aber im
Sinne eines Präzedenzfalls Verhandlungen über ein ähnliches Abkommen vor, sollte eine
weitere Unternehmung in vergleichbarem Ausmass („gleiches Handlungsmuster unter
gleichen Umständen“) US-Recht gebrochen haben wie die UBS. Ein solches Abkommen
hätte bei entsprechendem Abschluss ebenfalls rückwirkende Datenlieferung im
Zusammenhang mit fortgesetzter, schwerer Steuerhinterziehung ausgelöst. Die USA
nutzten diese Präzedenzwirkung um im Berichtsjahr Druck auf die ebenfalls
systemrelevante Credit Suisse (CS) aufzubauen. Die US-Behörden beschuldigten die
Bank, ähnlich wie die UBS gehandelt zu haben und forderten sie dazu auf, ebenfalls
rückwirkend, Kundendaten zu liefern. Weil im Bundesbeschluss vom September 2010
betreffend rückwirkende Datenlieferungsoption nur der Einzelfall UBS erfasst war, hätte
eine entsprechende Anwendung des genannten Passus erneut via Staatsvertrag und
Absegnung durch das Parlament erfolgen müssen. Dies löste unter allen grossen
Parteien starken Wiederstand aus, wenngleich anerkannt wurde, dass eine US-
Strafklage gegen die CS ebenfalls existenzbedrohendes Ausmass annehmen würde. Der
Bundesrat schloss einen neuerlichen Staatsvertrag mit rückwirkender Amtshilfe
dezidiert aus, weil er das Verhalten der CS als ungleich weniger gravierend einstufte als
jenes der UBS. Dabei äusserte er rechtsstaatliche Bedenken bezüglich der Rückwirkung.
Genannter Passus konnte nur bis zur Erfüllung des UBS-Staatsvertrags angewendet
werden, was zum Zeitpunkt der US-Drohungen schon fast vollständig der Fall war
(vollständig spätestens ab September 2011). Weil der Bundesrat eine erneute
Anwendung von Notrecht kategorisch ausschloss, schien es jedoch ungeachtet der
Vorgeschichte möglich, dass die Schweiz erneut den Weg via Staatsvertrag nehmen
musste, wenn entsprechender Druck aus den USA im Falle der CS stark und glaubwürdig
ansteigen würde. 5

DÉBAT PUBLIC
DATE: 06.09.2011
FABIO CANETG
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Im Frühjahr 2011 lancierte Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf die Diskussion zur
Übernahme der in absehbarer Zeit erneut überarbeiteten OECD-Standards für
Amtshilfe in Steuersachen (OECD Musterabkommen für
Doppelbesteuerungsabkommen), wonach Amtshilfe auch für Gruppenanfragen ohne
spezifische Namensnennung und aufgrund von Verhaltensmustern möglich sein soll,
sofern der Bank „aktives, schuldhaftes Verhalten“ angelastet werden kann. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf argumentierte, dass nach der ersten Anerkennung des OECD-
Amtshilfestandards eine Nichtübernahme der angepassten Standards international
kaum akzeptiert würde. Deshalb sprach sie sich für eine entsprechende Anpassung der
in der Zwischenzeit abgeschlossenen DBA rückwirkend per Änderungsdatum (USA:
September 2009) aus. Rechtsexperten wiesen darauf hin, dass das
Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil vom März 2009 Gruppenanfragen erlaubt
habe, weshalb eine Anpassung des DBA rechtlich nicht nötig sei. Nach anderer Meinung
wurde entsprechender Gerichtsbeschluss auf Basis des DBA mit den USA von 1996
gefällt, was nicht impliziere, dass Gruppenanfragen auch auf Basis des neuen DBA mit
den USA von 2009 möglich sein würden. Der Bundesrat erachtete es aber, abgesehen
von der rechtlichen Notwendigkeit, als angezeigt, dass Parlament über die
Auslegeregelung befinden zu lassen, weil die neue Auslegung der bisher vom Bundesrat
kommunizierten Position teilweise widerspräche. 6

DÉBAT PUBLIC
DATE: 21.09.2011
FABIO CANETG

Die USA verschärften ab Dezember 2011 den Druck auf den Schweizer Finanzplatz
erneut. Sie forderten zusätzlich zu den bereits erhaltenen anonymisierten statistischen
Angaben zu US-Kundenbeziehungen in der Schweiz unter anderem Informationen
bezüglich Korrespondenz mit und über die US-Kunden und die Bezahlung einer Busse in
der Grössenordnung von nun CHF 3 Mia. (Summe für den gesamten Finanzplatz).
Abkommen dieser Form wurden elf Schweizer Banken individuell unterbreitet, womit
sich die Krise von einer Globallösung (Vergangenheitsbewältigung für den gesamten
Finanzplatz) wegbewegte. Die Erfüllung der Bedingungen hätte für das einzelne Institut
Klagefreiheit bedeutet, nicht aber für den gesamten Finanzplatz. 7

DÉBAT PUBLIC
DATE: 20.12.2011
FABIO CANETG

Der zweite Bereich des US-Steuerstreits betraf die rund ein Dutzend in ein
strafrechtliches Verfahren verwickelten Banken, die vornehmlich unbeobachtet von
der Öffentlichkeit versuchten, ein individuelles Abkommen mit den US-Behörden
abzuschliessen. Auf Druck der Amerikaner lieferten mindestens fünf Banken im
Jahresverlauf Mitarbeiterdaten in die USA: Der Bundesrat hatte diese Handlung auf
Basis von Artikel 271 StGB bewilligt. Die irritierten Bankmitarbeiter klagten darauf ihre
Arbeitgeber wegen Verletzung der Fürsorgepflicht an, worauf diese die Verantwortung
an den Bundesrat abschoben. Dieser hielt wiederum fest, dass seine Bewilligung zur
Datenlieferung nur vor möglicher strafrechtlicher, jedoch nicht vor zivilrechtlicher
Verfolgung befreiende Wirkung entfaltete. Tatsächlich enthielt die Bewilligung des
Bundesrats den ausdrücklichen Hinweis auf die zivilrechtlichen Verpflichtungen der
Banken aus ihren Arbeitsverhältnissen. Das Vorgehen des Bundesrats erntete trotzdem
sowohl juristische als auch politische Kritik.

DÉBAT PUBLIC
DATE: 04.04.2012
FABIO CANETG

Die absehbare Einführung der US-Regulierungen des Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) beschäftigte im Berichtsjahr weniger das Parlament als vielmehr die
Schweizer Diplomatie. In seiner ursprünglichen Form sah FATCA für alle potenziell in
den USA steuerpflichtigen Kunden eine Datenmeldung an die US-Steuerbehörde (IRS)
durch die betreuenden Finanzintermediäre vor. Im Falle einer Nicht-Zustimmung zur
Datenmeldung durch einen betroffenen Kunden sollten alle US-Zahlungen an diesen
sogenannt „unkooperativen“ Kunden mit eine Quellsteuer von 30% belegt werden.
Zusätzlich waren in diesem Fall die Einfrierung der betroffenen Kundengelder und die
anschliessende Saldierung der entsprechenden Konti vorgesehen. Von der Meldepflicht
ausgenommen werden sollten unter anderem Lokalbanken, deren Kunden zu
mindestens 98% aus dem Inland stammten. Diese Institute wurden a priori als FATCA-
konform angesehen. International stiess FATCA wegen seiner extraterritorialen Wirkung
auf Kritik, vor allem weil die Regelung häufig im Konflikt mit den lokalen
Rechtsordnungen stand. Zusätzlich bemängelten Finanzverbände die
unverhältnismässig hohen Kosten der Umsetzung. Für die Schweiz war besonders
stossend, dass kaum eine Lokalbank mindestens 98% Schweizer Kundenbeziehungen
unterhielt, weil viele Banken Kunden im grenznahen Ausland betreuten. Derweil wurden
den EU-Finanzinstituten die Bürger sämtlicher Mitgliedsstaaten als inländische Kunden
angerechnet. Das bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und den USA, das Ende

DÉBAT PUBLIC
DATE: 03.12.2012
FABIO CANETG
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2012 paraphiert wurde, sah für den Schweizer Finanzplatz verschiedene
Erleichterungen bei der Umsetzung von FATCA vor. Unter anderem wurde die
Meldungspflicht von potenziell in den USA steuerpflichtigen Personen auf 1.1.14
verschoben. Zusätzlich wurden Sozialversicherungen, Pensionskassen sowie Sach- und
Schadenversicherungen von FATCA ausgenommen. Lokalbanken, deren Kunden zu
mindestens 98% aus der Schweiz oder der EU stammten, wurden ebenfalls als a priori
FATCA-konform angesehen, was einer faktische Ausnahme von der Meldepflicht
entsprach und den befürchteten Wettbewerbsnachteil gegenüber Finanzintermediären
aus dem EU-Raum abwendete. Im Gegenzug wurde den Schweizer Lokalbanken
verboten, US-Kundengelder abzulehnen. Die wichtigste Regelung betraf jedoch die
Datenlieferung an die USA, weil diese nach ursprünglichem Abkommen im Konflikt mit
dem schweizerischen Bankkundengeheimnis gestanden hätte. Der Vertrag sah vor, dass
Schweizer Finanzintermediäre direkt Kundeninformationen in die USA übermitteln
sollten, falls der Kunde der Datenlieferung zustimmte. Andernfalls war, im Gegensatz
zur erlassenen FATCA-Regelung, weder ein Quellsteuerabzug auf US-Wertschriften
noch die Schliessung der betroffenen Kundenkonti vorgesehen. Allerdings
verpflichteten sich die Finanzdienstleister in diesem Fall dazu, aggregierte
Informationen zu den unkooperativen Kunden an die USA zu übermitteln, worauf diese
ein Amtshilfegesuch an die Schweizer Behörden stellen konnten (Gruppenanfrage mit
spezifischen Verhaltensmuster, in diesem Falle die Nicht-Zustimmung zur Offenlegung
der Konti). Die Schweizer Behörden konnten darauf die Herausgabe der
Kundeninformationen verfügen. Bundesrätin Widmer-Schlumpf anerkannte, dass die
gefundene Lösung zwar formell keinem automatischen Informationsaustausch
entsprach, faktisch diesem aber sehr nahe kam. Für die internationale
Verhandlungsposition bezüglich des von der Schweiz gegenüber dem automatischen
Informationsaustausch bevorzugten Abgeltungssteuerkonzepts war es offentsichtlich
wichtig, formell keinem automatischen Informationsaustausch zuzustimmen. Dies
scheint mit ein Grund zu sein, weshalb die Schweiz auf Reziprozität verzichtete, also
von den USA keine Datenlieferungen zu in der Schweiz steuerpflichtigen Personen
erhalten wollte. Mit dem FATCA-Vertrag setzen sich die eidgenössischen Räte ab 2013
auseinander. 8

Nach dem Scheitern des Abgeltungssteuerabkommens mit Deutschland war am
Jahresende ungewiss, ob das Konzept der Abgeltungssteuer Zukunft haben würde. Zwar
konnte mit verschiedenen Ländern ein Abgeltungssteuerabkommen geschlossen
werden, andererseits schien sich abzuzeichnen, dass in Europa der Trend in Richtung
eines automatischen Informationsaustauschs gehen würde, unter anderem weil das
deutsche Parlament nicht von der Abgeltungssteuer überzeugt werden konnte.
Zusätzlich stärkte die Umsetzung von FATCA in Luxemburg und Österreich – beide
Länder blockierten die Einführung eines automatischen Informationsaustauschs in der
EU – die Verhandlungsposition anderer EU-Länder, die den Informationsaustausch
einführen wollten. Dies, weil die EU eine Meistbegünstigungsklausel kannte und FATCA
faktisch zu einem Informationsaustausch führte. Am Jahresende äusserte sich
Bundesrätin Widmer-Schlumpf dahingehend, dass eine Diskussion um den
Informationsaustausch auch für die Schweiz kein Tabu sein dürfe. Dafür wurde sie von
den Vertretern der bürgerlichen Parteien scharf kritisiert. 9

DÉBAT PUBLIC
DATE: 21.12.2012
FABIO CANETG

Per 1. September 2015 wurde die Postfinance als fünftes Bankinstitut (nach UBS, CS,
ZKB, Raiffeisen) von der SNB als systemrelevant eingestuft. Begründet wurde dieser
Schritt mit der derart starken Stellung der Postfinance im Einlagengeschäft und im
Zahlungsverkehr, dass im Falle eines Konkurses der Postfinance grosse
volkswirtschaftliche Schäden entstehen würden. Als Folge ihrer Systemrelevanz muss
die Postfinance strengere Vorgaben erfüllen, etwa im Bereich des Eigenkapitals. 10

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Nach dem Willen des Ausschusses für Bankensicherheit der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) sollen bankinterne Berechnungsmethoden für das zu haltende
Eigenkapital eingeschränkt oder für einzelne Anlagebereiche (Kredite an andere Banken
und Grossunternehmen, Anlagen in Aktien) gänzlich verboten werden. Die
Einschränkung soll zum einen über sogenannte "Input floors" erfolgen, die
Mindestlimiten für die von den Banken in ihren Berechnungsmodellen verwendeten
Parametern definieren; zum anderen sollen "Output floors" dafür sorgen, dass die von
den Banken selber berechneten Eigenkapitalanforderungen nicht allzu stark von jenen
Werten abweichen, die unter Verwendung von Standardmodellen errechnet worden

DÉBAT PUBLIC
DATE: 07.04.2016
NICO DÜRRENMATT
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wären. 
Obwohl die BIZ betonte, mit den geplanten Massnahmen keine generelle Erhöhung der
Eigenkapitalanforderungen implementieren zu wollen, dürften sich die
Eigenkapitalanforderungen insbesondere für jene Banken stark erhöhen, die bis anhin
stark auf eigene, eher unvorsichtige Berechnungsmodelle gesetzt haben. Entsprechend
stark dürfte der Widerstand jener Institute gegen die geplanten Neuerungen ausfallen. 11

Début septembre 2020, des rumeurs de fusion entre les banques UBS et Credit Suisse
ont fleuri dans la presse helvétique. Cette fusion, qui serait pilotée par le président du
conseil d'administration d'UBS, Axel Weber, serait actée pour la fin de l'année 2021.
D'un côté, elle répondrait à la logique d'implanter un leader mondial de la gestion de
fortune sur la place financière helvétique, capable de rivaliser avec les grandes banques
américaines. En effet, depuis la crise financière de 2008, une tendance à la fusion de
banques s'est dessinée en Europe. D'un autre côté, les risques de créer un
établissement bancaire «too big to be controlled» et de licenciements massifs en
période conjoncturelle négative sont de sérieux freins à une telle fusion. La Finma ne
s'est pas encore exprimée sur le sujet. 12

DÉBAT PUBLIC
DATE: 15.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastructure et environnement

Energie

Réseau et distribution

A la suite des difficultés d'Alpiq sur le marché de l'électricité à la fin décembre 2021, le
Conseil fédéral a rédigé la loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées
aux entreprises électriques d'importance systémique. En effet, la hausse et la volatilité
des prix sur le marché de l'électricité imposent des garanties financières exorbitantes
aux entreprises électriques helvétiques. Ainsi, malgré une situation financière stable,
une entreprise électrique systémique peut se trouver en défaut de liquidité pour
acheter de l'électricité pourtant nécessaire à la sécurité d'approvisionnement. 
Le Conseil des États a validé la loi fédérale lors de la session de juin 2022. Alors que le
gouvernement pressait pour une validation par les deux chambres, afin d'éviter un
recours au droit d'urgence en cas de défaut de liquidité avant la session d'automne, le
Parlement a repoussé la décision du Conseil national à la session d'automne 2022. 
Le déroulement des évènements a donné raison au Conseil fédéral. Début septembre
2022, il a eu recours au droit de nécessité pour activer le mécanisme de sauvetage
pour l'entreprise électrique systémique Axpo. Dans l'urgence, il a validé un crédit-
cadre de CHF 4 milliards pour empêcher la faillite d'Axpo et pour sécuriser
l'approvisionnement électrique suisse sur le court-terme. D'après le Conseil fédéral,
une faillite d'Axpo aurait entraîné un effet domino potentiellement dévastateur pour
l'approvisionnement énergétique, et donc l'économie helvétique. 
Ce sauvetage, financé par des deniers publics, a fait couler beaucoup d'encre dans la
presse. La sévérité des conditions qui accompagnent l'obtention d'un crédit-cadre et
garantit sa subsidiarité a été au cœur des discussions. Par exemple, la possibilité
d'attribuer des bonus aux membres de la direction et du conseil d'administration, le
versement de dividendes, l'information à la population ou encore la répartition des
frais pour le montant forfaitaire pour bénéficier du mécanisme de sauvetage ont agité
la presse. Certains observateurs ont même préconisé une plus forte présence de la
Confédération dans les sphères dirigeantes de l'entreprise.
Ce débat s'est infiltré dans la session d'automne 2022. Si le Conseil national a validé
l'octroi du crédit-cadre de CHF 4 milliards à Axpo, il a profité de l'occasion pour serrer
la vis de la loi fédérale sur les aides financières subsidiaires aux entreprises électriques
d'importance systémique. 13

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.09.2022
GUILLAUME ZUMOFEN
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Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Im Oktober äusserte die SP Kritik am staatlichen Rettungspaket für die von der
Finanzkrise stark betroffene Grossbank UBS. Levrat forderte die Gründung einer
Auffanggesellschaft durch Bund und Kantone, welche die Bank mit Kapital versorgen
und dafür umgekehrt UBS-Aktien erhalten solle. Das Darlehen der Nationalbank an die
UBS im Umfang von 60 Mia Fr. sei zudem zu hoch. Die SP forderte weiter strengere
Eigenkapitalvorschriften für Banken und ein Verbot risikotreibender Boni. 14

DÉBAT PUBLIC
DATE: 21.10.2008
SABINE HOHL

Dass die Partei die Geduld mit den Banken verliert, zeigte sich auch wenige Tage nach
der Weissgeld-Diskussion. Der Parteivorstand empfahl den Aktionären der Grossbank
Crédit Suisse, den Vergütungsbericht an der Generalversammlung abzulehnen. Damit
sollte ein Zeichen gegen die hohen Boni gesetzt werden. 15

DÉBAT PUBLIC
DATE: 27.04.2010
MARC BÜHLMANN

1) Presse vom 2.10., 31.10. und 11.12.07. Presse vom 2.11.07. Nationalrat: AB NR, 2007, S. 1910 f. und 1923 ff.; BaZ, 12.12.07.
2) Bund, 31.1.08; Presse vom 13.2., 15.2., 2.4., 25.4.und 7.5.08. 
3) AB NR, 2008, S. 665 und 1195. SNB: TA, 11.1.08.; Bund, 19.9., 3.10. und 8.10.08; TA, 19.9. und 7.10.08; Presse vom 8.10.08;
NZZ, 3.10. und 10.10.08.
4) NZZ, 13.1.10; Presse vom 22.1., 1.2.  bis 8.2.10; LT, 30.1.10; NLZ, 30.1.10.; SoZ, 31.1.10; TA, 24.2.10; Presse vom 1.3., 3.3., 12.3.
und 23.3.10; TdG, 29.3.10; BaZ, 17.4.10; Presse vom 27.5., 10.6., 26.6. und 19.10.10; 24H, 27.8.10 und TA, 29.10.10 sowie Presse
vom 1.12.10.
5) Meinungen der Parteien: TA, 26.2.11. Rechtslage: NZZ, 1.3., 1.7. und 24.8.11. Erfüllung UBS-Staatsvertrag: TA, 26.2.11.; NZZ,
7.9.11.
6) NZZ, 16.2. und 7.4.11; TA, 7.7. und 22.9.11
7) TA, 19.12. und 21.12.11.
8) EFD Medienmitteilung vom 21.6.12; NZZ, 18.5., 22.6., 17.11. und 5.12.12.
9) NZZ, 21.12., 22.12. und 24.12.12.
10) TA, 2.9.15
11) NZZ, 26.3.16
12) LT, NZZ, 15.9.20; AZ, CdT, 16.9.20; AZ, 17.9.20; Blick, 18.9.20; SoZ, 20.9.20; CdT, WW, 24.9.20
13) Communiqué de presse CF du 06.09.2022; 24H, AZ, Blick, CdT, LT, Lib, NZZ, TA, 7.9.22; TA, WOZ, WW, 8.9.22; TA, 10.9.22;
So-Bli, SoZ, 11.9.22; 24H, 12.9.22; AZ, 14.9.22; TA, 15.9.22; 24H, AZ, TA, 16.9.22; Blick, NZZ, 17.9.22; SoZ, 18.9.22; Blick, 19.9.22;
NZZ, 20.9.22; TA, 21.9.22; AZ, 22.9.22; So-Bli, SoZ, 25.9.22; AZ, CdT, 27.9.22; NZZ, TA, 29.9.22; AZ, 12.10.22; AZ, TA, 2.11.22
14) TA, 2.10. und 21.10.08; AZ, 21.10.08.
15) Presse vom 27.4.10.
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